
Rechnungserklärung für Gas-Kunden 

Was finden Sie wo auf Ihrer Rechnung? 
   Vertragskontonummer 

Bitte geben Sie die Vertragskontonummer bei 
Fragen oder Zahlungen immer an. 

   Rechnung für den angegebenen  
Ablesezeitraum 
In diesem Zeitraum sind die Gaskosten entstan-
den. 

   Lieferstelle 
Ort, an dem die Gaslieferung erbracht wird. Diese 
Adresse kann von der Rechnungsadresse abwei-
chen. 

   Ihre Abschlagszahlungen 
Abschlagszahlungen beinhalten die eingezahlten 
Abschläge. Berücksichtigt werden die Zahlungen 
seit Vertragsbeginn bzw. der letzten Rechnung 
bis zur Erstellung der aktuellen Rechnung. Ab-
schläge werden rückwirkend gezahlt, d.h. der 
Kunde zahlt im März für Februar und im Zuge der 
Jahresabrechnung im Februar für Januar. Somit 
beinhaltet der Endbetrag der Jahresverbrauchsab-
rechnung auch bereits den 1. Abschlag des laufen-
den Jahres. Insgesamt sind 12 Abschläge pro Jahr 
nachschüssig zu zahlen. Diese können durch 
eventuell angefallene Kosten (z. B. Mahnkosten) 
gekürzt sein. Eventuell finden Sie hier auch Posi-
tionen wie Skontozahlung, Mahngebühren, Rück-
lastgebühren etc. Die Zusammensetzung der Gas-
kosten finden Sie ab Seite 3 der Rechnung. 

   Endbetrag 
Ergibt Ihre Rechnung ein Guthaben oder eine For-
derung? Die Antwort finden Sie hier. Liegt uns 
ein SEPA-Lastschriftmandat vor, dann müssen Sie 
sich um nichts kümmern. Fehlen uns Ihre Bank- 
daten, dann sorgen Sie bitte selbst für die frist-
gerechte Zahlung bzw. informieren uns bei einem 
Guthaben schriftlich über Ihre Bankverbindung. 
Der Endbetrag berücksichtigt bereits den 1. Ab-
schlag für Januar des laufenden Jahres. 

   Abschlag 
Hier sehen Sie den neu berechneten Abschlags-
betrag und die dazugehörigen Fälligkeitstermine. 
Ein Abschlag ist eine Teilzahlung bzw. Anzahlung 
auf die bereits geleisteten Gaslieferungen; Die 
Höhe des Abschlages orientiert sich an dem zu er-
wartenden Gasverbrauch. Grundsätzlich sind 12 
Abschläge pro Kalenderjahr nachschüssig zu zah-
len. 

   Marktlokations-ID 
Die Marktlokations-ID dient der eindeutigen Iden-
tifizierung einer Verbrauchsstelle, Wohnung oder 
Einspeisestelle. 

   Verbrauchsermittlung 
Die Zählernummer finden Sie auch auf Ihrem Gas-
zähler. Bei Erdgas wird das Volumen in Kubikme-
tern (m3) gemessen. Dieses wird in Kilowattstun-
den (kWh) umgerechnet, damit die Gasmenge 
ohne den Einfluss von Druck und Temperatur ab-
gerechnet werden kann. Dazu wird nach eich-
rechtlich anerkannten Regeln der Verbrauch in m3 
mit der Zustandszahl (ZZahl) und dem Brennwert 
multipliziert. Die ZZahl ist ein Korrekturfaktor, 
mit dem der Einfluss von Druck und Temperatur 
auf den Energiegehalt des Gasvolumens aufgeho-
ben wird. Der Brennwert zeigt an, wie viel Ener-
gie im Erdgas auf Grund der chemischen Zusam-
mensetzung enthalten ist. 
Sollte Ihr Verbrauch geschätzt worden sein, so ist 
der zugrundeliegende Faktor der Verbrauch in 
den letzten 12 Monaten vor dem Ablesezeitraum 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ver-
hältnisse. Auf Wunsch erhalten Sie eine Erläute-
rung der Schätzung unentgeltlich und in Text-
form. 
 
 

    Betragsermittlung 
Hier finden Sie die genaue Abrechnung Ihrer Gas-
kosten, aufgeteilt in Arbeitspreis (für eine ver-
brauchte Kilowattstunde Gas), Grundpreis (für 
Aufwendungen, die unabhängig vom Gasver-
brauch entstehen), Gasspeicherumlage (Mit der 
Gasspeicherumlage, werden die Kosten gedeckt, 
die den Gasspeicherbetreibern entstehen, um die 
gesetzlichen Füllstandsvorgaben der Gasspeicher 
zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit in 
Deutschland zu erfüllen), Bilanzierungsumlage 
(Mit der Bilanzierungsumlage, gem. aktueller KoV 
zu berechnende Umlage, wird unter anderem die 
Beschaffung von Regelenergie durch den Markt-
gebietsverantwortlichen finanziert, die erforder-
lich ist, um die Systemstabilität im Netz aufrecht 
zu erhalten), Energiesteuer (eine durch das 
Energiesteuergesetz geregelte Steuer auf den 
Energieverbrauch. Besteuert wird der Verbrauch 
bzw. die Entnahme aus dem Netz im deutschen 
Steuergebiet), staatliche Brennstoffabgabe 
(Die Brennstoffabgabe wird seit 01.01.2021 auf 
die Belieferung von Erdgas für Emissionen von 
Kohlenstoffdioxid (CO2) durch Einführung eines 
nationalen Emissionshandels erhoben, bis Ende 
2025 zunächst als Festpreis, jährlich ansteigend). 

  Menge der Brennstoffemissionen 
Hier finden Sie alle Angaben zur Berechnung der 
Brennstoffemissionsmenge, gemessen in kg CO2. 

   Codenummer des Messstellen- 
bzw. Netzbetreibers 
Diese Nummern dienen der eindeutigen Identifi-
kation des beauftragten Messstellennetzbetrei-
bers sowie des örtlichen Verteilnetzbetreibers, an 
dessen Netz die Lieferstelle/Marktlokation ange-
schlossen ist. 

Erläuterungen zur Rechnung 
Wichtige Hinweise 
Unter Beachtung der Kündigungsfristen Ihres 
Vertrages haben Sie die Möglichkeit, unentgelt-
lich den Erdgaslieferanten zu wechseln. 

Informationen zu Ihren Rechten 
Informationen zu geltendem Recht, den Rechten 
der Haushaltskunden sowie zum Schlichtungsver-
fahren für die Bereiche Elektrizität und Gas stellt 
Ihnen der Verbraucherservice Energie der Bundes-
netzagentur zur Verfügung. Diesen erreichen Sie 
wie folgt:  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbrau-
cherservice Energie, Postfach 8001, 53105 Bonn, 
Tel. 0228 14 15 16, www.bundesnetzagentur.de. 
Verbraucher können zur Beilegung von Streitig-
keiten ein Schlichtungsverfahren bei der Schlich-
tungsstelle Energie beantragen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Verbraucher den Kundenser-
vice unseres Unternehmens kontaktiert hat und 
innerhalb von 4 Wochen keine beidseitig zufrie-
denstellende Lösung gefunden wurde. Unser Un-
ternehmen ist zur Teilnahme am Schlichtungsver-
fahren der Schlichtungsstelle Energie verpflich-
tet. Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, www.schlichtungsstelle-
energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-ener-
gie.de, Tel. 030 27572400, Fax 030 275724069. 
Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjäh-
rung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Darüber hin-
aus nimmt die Oberhessen-Gas an keinem 
Schlichtungsverfahren teil. 
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Rechnungserklärung für Wärme-Kunden 
 

Was finden Sie wo auf Ihrer Rechnung? 
   Vertragskontonummer 

Bitte geben Sie die Vertragskontonummer bei 
Fragen oder Zahlungen immer an. 

   Rechnung für den angegebenen  
Ablesezeitraum 
In diesem Zeitraum sind die Energiekosten ent-
standen. 

   Lieferstelle / Marktlokation 
Ort, an dem die Energielieferung erbracht wird. 
Diese Adresse kann von der Rechnungsadresse ab-
weichen. 

   Ihre Abschlagszahlungen 
Abschlagszahlungen beinhalten die eingezahlten 
Beträge. Berücksichtigt werden die Zahlungen 
seit Vertragsbeginn bzw. der letzten Rechnung 
bis zur Erstellung der aktuellen Rechnung. Ab-
schläge werden rückwirkend gezahlt, d.h. der 
Kunde zahlt im März für Februar und im Zuge der 
Jahresabrechnung im Februar für Januar. Somit 
beinhaltet der Endbetrag der Jahresabrechnung 
auch bereits den 1. Abschlag des laufenden Jah-
res. Insgesamt sind 12 Abschläge pro Jahr nach-
schüssig zu zahlen. Diese können durch eventuell 
angefallene Kosten (z. B. Mahnkosten) gekürzt 
sein. Eventuell finden Sie hier auch Positionen 
wie Skontozahlung, Mahngebühren, Rücklastge-
bühren etc. Die Zusammensetzung der Energie-
kosten finden Sie ab Seite 3 der Rechnung. 

   Endbetrag 
Ergibt Ihre Rechnung ein Guthaben oder eine For-
derung? Die Antwort finden Sie hier. Liegt uns 
ein SEPA-Lastschriftmandat vor, dann müssen Sie 
sich um nichts kümmern. Fehlen uns Ihre Bank- 
daten, dann sorgen Sie bitte selbst für die frist-
gerechte Zahlung bzw. informieren uns bei einem 
Guthaben schriftlich über Ihre Bankverbindung. 
Der Endbetrag berücksichtigt bereits den 1. Ab-
schlag für Januar des laufenden Jahres. 

   Abschlag 
Hier sehen Sie den neu berechneten Abschlags-
betrag und die dazugehörigen Fälligkeitstermine. 
Ein Abschlag ist eine Teilzahlung bzw. Anzahlung 
auf die bereits geleisteten Energielieferungen; 
Die Höhe des Abschlages orientiert sich an dem 
zu erwartenden Energieverbrauch. Grundsätzlich 
sind 12 Abschläge pro Kalenderjahr nachschüssig 
zu zahlen. 

   Verbrauchsermittlung 
Die Zählernummer finden Sie auch auf Ihrem je-
weiligen Wärmemengen-, Kaltwasser- oder Gas-
zähler. Bei Erdgas wird das Volumen in Kubikme-
tern (m3) gemessen. Dieses wird in Kilowattstun-
den (kWh) umgerechnet, damit die Energie-
menge ohne den Einfluss von Druck und Tempe-
ratur abgerechnet werden kann. Dazu wird nach 
eichrechtlich anerkannten Regeln der Verbrauch 
in m3 mit der Zustandszahl (ZZahl) und dem 
Brennwert multipliziert. Die ZZahl ist ein Korrek-
turfaktor, mit dem der Einfluss von Druck und 
Temperatur auf den Energiegehalt des Gasvolu-
mens aufgehoben wird. Der Brennwert zeigt an, 
wie viel Energie im Erdgas auf Grund der chemi-
schen Zusammensetzung enthalten ist. Bei Wär-
memengenzählern entfällt die Umrechnung. Die 
Umrechnung der Kaltwasserzähler in Kilowatt-
stunden (kWh) erfolgt nach folgender Formel 
Q=2,5xVx(tw-10), wobei Q die verbrauchten kWh 
darstellt, der Faktor 2,5 für die Erzeugerauf-
wandszahl steht, die mit dem gemessenen Volu-
men (V) des verbrauchten Wasser multipliziert 
wird, sowie mit der Differenz aus der anlagensei-
tig eingestellten Warmwassertemperatur (tw) ab-
züglich der üblichen Kaltwassereintrittstempera-
tur von 10 Grad Celsius. 
 

 
Sollte Ihr Verbrauch geschätzt worden sein, so ist 
der zugrundeliegende Faktor der Verbrauch in 
den letzten 12 Monaten vor dem Ablesezeitraum 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ver-
hältnisse. Auf Wunsch erhalten Sie eine Erläute-
rung der Schätzung unentgeltlich und in Text-
form. 

    Betragsermittlung 
Hier finden Sie die genaue Abrechnung Ihrer 
Energiekosten, aufgeteilt in Arbeitspreis (für 
eine verbrauchte Kilowatt- stunde Energie), 
Grundpreis (für Aufwendungen, die unabhängig 
vom Energieverbrauch entstehen), Gasspeicher-
umlage (Mit der Gasspeicherumlage, werden die 
Kosten gedeckt, die den Gasspeicherbetreibern 
entstehen, um die gesetzlichen Füllstandsvorga-
ben der Gasspeicher zur Sicherstellung der Versor-
gungssicherheit in Deutschland zu erfüllen).   

   CO2-Preis 
Der aufgeführte CO2-Preis beinhaltet die staatli-
che Brennstoffabgabe. Diese wird seit 01.01.2021 
auf den Einsatz von fossilen Energieträgern für 
Emissionen von Kohlenstoffdioxid durch Einfüh-
rung eines nationalen Emissionshandels erhoben, 
bis Ende 2025 zunächst als Festpreis, jährlich an-
steigend. 
CO2-Emission: 
Die Brennstoffemission (Emissionsfaktor) von 
Erdgas in Kilogramm je Kilowattstunde (kg/kWh) 
sowie den sich daraus ergebenden CO2-Kostenbe-
standteil können Sie den Abrechnungsunterlagen 
entnehmen. Gleiches gilt für den Energiegehalt 
des Erdgases, der als Brennwert in Kilowatt-
stunde je Normkubikmeter (Nm3) in der Abrech-
nung angegeben ist. 
CO2-Emissionsfaktoren: 
CO2-Emissionsfaktoren für Heizöl ab 2023: 
0,2664 kgCO2/kWhHi 
CO2-Emissionsfaktoren für Erdgas ab 2023: 
0,20088 kgCO2/kWhHi 
CO2-Emissionsfaktoren für Flüssiggas ab 2023: 
0,23580 kgCO2/kWhHi 

Erläuterungen zu Ihrer Wärme- 
abrechnung 
Nachfolgend erhalten Sie für eine bessere Nach-
vollziehbarkeit eine Erläuterung der Begriffe und 
Themen, die in Ihrer Wärmeabrechnung aufge-
führt sind. 
Fernwärme: 
Ihr Wärmeverbrauch im Lieferzeitraum, der basie-
rend auf dem von Ihnen genannten Zählerstand 
berechnet oder, soweit dieser nicht vorlag, vom 
Abrechnungssystem gemäß gesetzlichen Vorga-
ben ermittelt wurde. 
Geleistete Abschlagszahlungen: 
Entspricht den Oberhessen-Gas insgesamt zuge-
gangenen Abschlagszahlungen. 

     Energiemix: 

Die Aufteilung der Brennstoffe in den Anlagen der 
Oberhessen-Gas im jeweiligen Abrechnungsjahr, 
ohne Berücksichtigung des für die Wärmeerzeu-
gung und -verteilung erforderlichen elektrischen 
Stroms. 
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